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47/83 vom 16. Dezember 1992, 48/93 vom 20. Dezember 
1993, 49/148 vom 23. Dezember 1994, 50/139 vom 21. De-
zember 1995, 51/84 vom 12. Dezember 1996, 52/113 vom 
12. Dezember 1997 und 53/134 vom 9. Dezember 1998, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs 
über das Selbstbestimmungsrecht der Völker261, 

 1. erklärt erneut, dass die universale Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechts aller Völker, einschließlich derjeni-
gen, die unter kolonialer, fremder oder ausländischer Herr-
schaft stehen, eine Grundvoraussetzung für die tatsächliche 
Gewährleistung und Einhaltung der Menschenrechte und für 
die Wahrung und Förderung dieser Rechte darstellt; 

 2. bekundet ihre entschiedene Zurückweisung fremder 
militärischer Intervention, Aggression und Besetzung, da diese 
in bestimmten Teilen der Welt zur Unterdrückung des Selbst-
bestimmungsrechts der Völker und anderer Menschenrechte 
geführt haben; 

 3. fordert die dafür verantwortlichen Staaten auf, ihre 
militärische Intervention in fremden Ländern und Hoheitsge-
bieten und deren Besetzung sowie jede Unterdrückung, Dis-
kriminierung, Ausbeutung und Misshandlung sofort einzustel-
len, insbesondere die brutalen und unmenschlichen Methoden, 
die Berichten zufolge bei der Begehung dieser Handlungen ge-
gen die betroffenen Völker angewendet werden; 

 4. beklagt das Elend der Millionen von Flüchtlingen und 
Vertriebenen, die infolge der genannten Handlungen entwurzelt 
worden sind, und bekräftigt ihr Recht auf freiwillige, sichere 
und ehrenvolle Rückkehr in ihre Heimat; 

 5. ersucht die Menschenrechtskommission, der Frage der 
Verletzung der Menschenrechte, insbesondere des Selbstbe-
stimmungsrechts, als Folge fremder militärischer Intervention, 
Aggression oder Besetzung auch künftig besondere Aufmerk-
samkeit zu widmen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung 
auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung unter dem Punkt "Selbst-
bestimmungsrecht der Völker" über diese Frage Bericht zu er-
statten. 

RESOLUTION 54/156 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.1 und Korr.1) 

54/156. Folter und andere grausame, unmenschliche     
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte262, Artikel 7 des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte263, die Erklärung über den 

 
261 A/54/327. 
262 Resolution 217 A (III). 
263 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 

Schutz aller Personen vor Folter und anderer grausamer, un-
menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe264 
und ihre Resolution 39/46 vom 10. Dezember 1984, mit der sie 
das Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe verab-
schiedet und zur Unterzeichnung, Ratifikation beziehungsweise 
zum Beitritt aufgelegt hat, sowie auf alle ihre darauf folgenden 
einschlägigen Resolutionen, 

 unter Hinweis darauf, dass Freiheit von Folter ein Recht ist, 
das unter allen Umständen geschützt werden muss, auch in Zei-
ten innerer oder internationaler Unruhen oder bewaffneter Kon-
flikte, 

 sowie unter Hinweis darauf, dass auf der vom 14. bis 
25. Juni 1993 in Wien abgehaltenen Weltkonferenz über Men-
schenrechte nachdrücklich erklärt wurde, dass die Bemühungen 
um die Abschaffung der Folter sich in erster Linie auf die Vor-
beugung konzentrieren sollten, und die baldige Annahme eines 
Fakultativprotokolls zu dem Übereinkommen gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe gefordert wurde, mit dessen Hilfe ein vorbeu-
gendes System regelmäßiger Inspektionen von Haftanstalten 
geschaffen werden soll265, 

 mit der nachdrücklichen Aufforderung an alle Regierungen, 
die rasche und vollinhaltliche Durchführung der Erklärung und 
des Aktionsprogramms von Wien zu fördern, die am 25. Juni 
1993 von der Weltkonferenz über Menschenrechte verabschie-
det wurden266, insbesondere des Abschnitts, der sich mit der 
Freiheit von Folter befasst und in dem es heißt, dass die Staaten 
Rechtsvorschriften aufheben sollten, die dazu führen, dass die 
für schwere Menschenrechtsverletzungen wie Folter Verant-
wortlichen straflos bleiben, und solche Verletzungen strafrecht-
lich verfolgen sollten, wodurch die Rechtsstaatlichkeit auf eine 
feste Grundlage gestellt würde267, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 36/151 vom 16. Dezem-
ber 1981, in der sie mit tiefer Besorgnis festgestellt hat, dass in 
verschiedenen Ländern Folterungen vorgekommen sind, in der 
sie die Notwendigkeit anerkannt hat, den Opfern aus rein hu-
manitärer Gesinnung Hilfe zu gewähren und mit der sie den 
Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen für Opfer der Folter 
geschaffen hat, 

 sowie unter Hinweis auf die Empfehlung in der Erklärung 
und dem Aktionsprogramm von Wien, wonach der Bereitstel-
lung der erforderlichen Ressourcen für die Unterstützung von 
Opfern der Folter sowie von wirksamen Mitteln für ihre physi-
sche, psychologische und soziale Rehabilitation, unter anderem 
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durch zusätzliche Beiträge zu dem Fonds, Vorrang eingeräumt 
werden sollte268, 

 mit Genugtuung feststellend, dass ein umfangreiches inter-
nationales Netz von Rehabilitationszentren für Opfer der Folter 
besteht, das bei der Gewährung von Hilfe für Opfer der Folter 
eine wichtige Rolle spielt, und dass der Fonds mit diesen Zen-
tren zusammenarbeitet, 

 eingedenk dessen, dass die Generalversammlung in ihrer 
Resolution 52/149 vom 12. Dezember 1997 den 26. Juni zum 
Internationalen Tag der Vereinten Nationen zur Unterstützung 
der Opfer der Folter erklärt hat, 

 1. begrüßt die Tätigkeit des Ausschusses gegen Folter 
und nimmt Kenntnis von dem gemäß Artikel 24 des Überein-
kommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche 
oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vorgelegten Bericht 
des Ausschusses269; 

 2. nimmt mit Genugtuung davon Kenntnis, dass mittler-
weile einhundertachtzehn Staaten Vertragsparteien des Über-
einkommens sind; 

 3. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, soweit noch 
nicht geschehen, mit Vorrang Vertragsparteien des Überein-
kommens zu werden; 

 4. bittet alle Staaten, die das Übereinkommen ratifizieren 
beziehungsweise ihm beitreten, und alle Vertragsparteien des 
Übereinkommens, soweit noch nicht geschehen, zu erwägen, 
sich den Staaten anzuschließen, die die in den Artikeln 21 und 
22 des Übereinkommens vorgesehenen Erklärungen bereits ab-
gegeben haben, und zu erwägen, ihre Vorbehalte zu Artikel 20 
zurückzuziehen; 

 5. fordert alle Vertragsstaaten des Übereinkommens 
nachdrücklich auf, dem Generalsekretär möglichst bald ihre 
Annahme der Änderungen der Artikel 17 und 18 des Überein-
kommens zu notifizieren; 

 6. fordert die Vertragsstaaten angesichts der hohen An-
zahl der ausstehenden Berichte nachdrücklich auf, ihren Ver-
pflichtungen aus dem Übereinkommen genauestens nachzu-
kommen, namentlich ihrer Verpflichtung, Berichte im Einklang 
mit Artikel 19 des Übereinkommens vorzulegen, und bittet die 
Vertragsstaaten, in ihren Berichten an den Ausschuss den Fak-
tor Geschlecht zu berücksichtigen und Informationen betref-
fend Kinder und Jugendliche darin aufzunehmen; 

 7. fordert die Hohe Kommissarin der Vereinten Natio-
nen für Menschenrechte auf, im Einklang mit ihrem in der Re-
solution 48/141 der Generalversammlung vom 20. Dezember 
1993 festgelegten Mandat auch weiterhin auf Antrag der Regie-
rungen Beratende Dienste bei der Erstellung der einzelstaatli-

 
268 Ebd., Ziffer 59. 
269 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 44 (A/54/44). 

chen Berichte an den Ausschuss und bei der Verhütung der 
Folter sowie technische Hilfe bei der Ausarbeitung, Herstellung 
und Verbreitung von Lehrmaterial für diesen Zweck bereitzu-
stellen; 

 8. fordert die Vertragsstaaten nachdrücklich auf, die 
Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die der Ausschuss nach 
Prüfung ihrer Berichte abgibt, uneingeschränkt zu berücksich-
tigen; 

 9. weist nachdrücklich darauf hin, dass die Vertragsstaa-
ten nach Artikel 10 des Übereinkommens verpflichtet sind, für 
die Unterweisung und Ausbildung des Personals Sorge zu tra-
gen, das mit dem Gewahrsam, der Vernehmung oder der Be-
handlung einer Person befasst werden kann, die der Festnahme, 
der Haft, dem Strafvollzug oder irgendeiner anderen Form der 
Freiheitsentziehung unterworfen ist; 

 10. betont in diesem Zusammenhang, dass die Staaten das 
in Ziffer 9 genannte Personal nicht bestrafen dürfen, wenn es 
sich weigert, auf Befehl Handlungen zu begehen oder zu ver-
heimlichen, die Folter oder eine andere grausame, unmenschli-
che oder erniedrigende Behandlung oder Strafe darstellen; 

 11. begrüßt die von der zwischen den Tagungen zusam-
mentretenden, allen Mitgliedstaaten offen stehenden Arbeits-
gruppe der Menschenrechtskommission erzielten Fortschritte 
bei der Ausarbeitung des Entwurfs eines Fakultativprotokolls 
zu dem Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, 
unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe, und 
fordert die Arbeitsgruppe nachdrücklich auf, so bald wie mög-
lich den endgültigen Wortlaut fertigzustellen, der der General-
versammlung über den Wirtschafts- und Sozialrat zur Prüfung 
und Verabschiedung vorgelegt werden soll; 

 12. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Zwischen-
bericht des Sonderberichterstatters der Menschenrechtskom-
mission über Folter und andere grausame, unmenschliche oder 
erniedrigende Behandlung oder Strafe270, in dem die sein Man-
dat betreffenden allgemeinen Trends und Entwicklungen dar-
gelegt sind, und legt dem Sonderberichterstatter nahe, in seine 
Empfehlungen auch weiterhin Vorschläge zur Verhütung der 
Folter und zur Untersuchung der Fälle von Folter aufzuneh-
men; 

 13. bittet den Sonderberichterstatter, die Frage der Folter 
und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe, die gegen Frauen gerichtet sind, sowie 
die Bedingungen, die diese Art von Folter begünstigen, auch 
weiterhin zu untersuchen und geeignete Empfehlungen zur Ver-
hütung und Beseitigung geschlechtsspezifischer Formen der 
Folter einschließlich Vergewaltigung oder jeder anderen Form 
sexueller Gewalt abzugeben sowie mit der Sonderberichterstat-
terin über Gewalt gegen Frauen, deren Ursachen und deren 
Folgen Meinungen auszutauschen, mit dem Ziel, ihre Wirk-
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samkeit und gegenseitige Zusammenarbeit weiter zu verbes-
sern; 

 14. bittet den Sonderberichterstatter außerdem, sich auch 
weiterhin mit den Fragen im Zusammenhang mit der Folter von 
Kindern und den Bedingungen, die diese Art von Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe begünstigen, zu befassen und geeignete Emp-
fehlungen zur Verhütung dieser Art von Folter abzugeben; 

 15. fordert alle Regierungen auf, mit dem Sonderbericht-
erstatter bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben zusammenzu-
arbeiten und ihm dabei behilflich zu sein, indem sie ihm insbe-
sondere alle notwendigen Informationen bereitstellen, um die 
er ersucht, sowie angemessen und rasch auf seine dringenden 
Appelle zu reagieren und seine Ersuchen, ihren Ländern einen 
Besuch abzustatten, ernsthaft zu erwägen, und legt ihnen ein-
dringlich nahe, im Hinblick auf die Weiterverfolgung seiner 
Empfehlungen in einen konstruktiven Dialog mit dem Sonder-
berichterstatter einzutreten; 

 16. billigt die vom Sonderberichterstatter verwendeten 
Arbeitsmethoden, insbesondere was dringende Appelle betrifft, 
wiederholt, dass er in der Lage sein muss, wirksam auf ihn zu-
gehende glaubwürdige und verlässliche Informationen zu rea-
gieren, bittet ihn, auch künftig die Ansichten und Stellungnah-
men aller Beteiligten, insbesondere der Mitgliedstaaten, einzu-
holen, und bekundet ihre Wertschätzung für die diskrete und 
unabhängige Art und Weise, mit der er seine Arbeit nach wie 
vor erledigt; 

 17. ersucht den Sonderberichterstatter, auch künftig zu 
erwägen, in seinen Bericht Informationen über die Folgemaß-
nahmen der Regierungen zu seinen Empfehlungen, Besuchen 
und Mitteilungen aufzunehmen, namentlich über die erzielten 
Fortschritte und die aufgetretenen Probleme; 

 18. betont, dass es zwischen dem Ausschuss, dem Son-
derberichterstatter und den anderen zuständigen Mechanismen 
und Organen der Vereinten Nationen auch weiterhin zu einem 
regelmäßigen Gedankenaustausch kommen und die Zusam-
menarbeit mit den zuständigen Programmen der Vereinten Na-
tionen, namentlich dem Programm der Vereinten Nationen auf 
dem Gebiet der Verbrechensverhütung und der Strafrechtspfle-
ge, fortgeführt werden muss, mit dem Ziel, ihre Wirksamkeit 
und Zusammenarbeit in Fragen im Zusammenhang mit der Fol-
ter unter anderem durch eine bessere Koordinierung weiter zu 
verbessern; 

 19. spricht den Regierungen, Organisationen und Einzel-
personen, die bereits Beiträge an den Freiwilligen Fonds der 
Vereinten Nationen für Opfer der Folter entrichtet haben, ihren 
Dank und ihre Anerkennung aus; 

 20. appelliert an alle Regierungen und Organisationen, 
jährlich Beiträge an den Fonds zu entrichten und nach Mög-
lichkeit ihre Beiträge wesentlich zu erhöhen, um der ständig 
zunehmenden Hilfsnachfrage Rechnung tragen zu können; 

 21. dankt dem Treuhänderausschuss des Fonds für seine 
Arbeit; 

 22. ersucht den Generalsekretär, die Appelle der General-
versammlung um Beiträge zu dem Fonds an alle Regierungen 
weiterzuleiten; 

 23. ersucht den Generalsekretär außerdem, den Fonds 
auch künftig jährlich in die Programme aufzunehmen, für die 
auf der Beitragsankündigungskonferenz der Vereinten Natio-
nen für Entwicklungsaktivitäten Mittel angekündigt werden; 

 24. ersucht den Generalsekretär ferner, den Treuhänder-
ausschuss des Fonds bei seinem Beitragsappell und seinen Be-
mühungen zu unterstützen, die Existenz des Fonds und die ihm 
derzeit zur Verfügung stehenden Finanzmittel besser bekannt 
zu machen, und ihm dabei behilflich zu sein, den Gesamtum-
fang der Mittel zu bewerten, die auf internationaler Ebene auf-
gebracht werden müssen, um Rehabilitationsdienste für Opfer 
der Folter zu finanzieren, und diesbezüglich alle bestehenden 
Möglichkeiten auszuschöpfen, einschließlich der Zusammen-
stellung, Herstellung und Verbreitung von Informationsmateri-
al; 

 25. ersucht den Generalsekretär, im Einklang mit der 
nachdrücklichen Unterstützung, die die Mitgliedstaaten für die 
Bekämpfung der Folter und die Gewährung von Hilfe an die 
Opfer der Folter bekundet haben, dafür zu sorgen, dass die Or-
gane und Mechanismen, die die Folter bekämpfen und den Op-
fern der Folter helfen, über ausreichendes Personal und ausrei-
chende Einrichtungen verfügen; 

 26. bittet die Geber- und die Empfängerländer, zu erwä-
gen, in ihre bilateralen Programme und Projekte im Zusam-
menhang mit der Ausbildung von Streitkräften, Sicherheitskräf-
ten, Personal von Haftanstalten und Polizei sowie Gesundheits-
personal Angelegenheiten im Zusammenhang mit dem Schutz 
der Menschenrechte und der Verhütung der Folter aufzuneh-
men und dabei den Faktor Geschlecht zu berücksichtigen; 

 27. fordert alle Regierungen, das Amt des Hohen Kom-
missars der Vereinten Nationen für Menschenrechte sowie die 
anderen Organe und Organisationen der Vereinten Nationen 
wie auch die zuständigen zwischenstaatlichen und nichtstaatli-
chen Organisationen auf, am 26. Juni den Internationalen Tag 
der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Opfer der Folter 
zu begehen; 

 28. ersucht den Generalsekretär, der Menschenrechts-
kommission auf ihrer sechsundfünfzigsten Tagung und der Ge-
neralversammlung auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung einen 
Bericht über den Stand des Übereinkommens gegen Folter und 
andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe sowie einen Bericht über die Tätigkeit des 
Freiwilligen Fonds der Vereinten Nationen für Opfer der Folter 
vorzulegen; 

 29. beschließt, die Berichte des Generalsekretärs, ein-
schließlich des Berichts über den Freiwilligen Fonds der Ver-
einten Nationen für Opfer der Folter, den Bericht des Aus-
schusses gegen Folter und den Zwischenbericht des Sonderbe-
richterstatters der Menschenrechtskommission über Folter und 
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andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behand-
lung oder Strafe auf ihrer fünfundfünfzigsten Tagung zu be-
handeln. 

RESOLUTION 54/157 

Auf der 83. Plenarsitzung am 17. Dezember 1999 ohne Abstimmung verabschie-
det, auf der Grundlage des Berichts des Ausschusses (A/54/605/Add.1 und Korr.1) 

54/157. Internationale Menschenrechtspakte 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 52/116 vom 12. Dezem-
ber 1997 und die Resolution 1998/9 der Menschenrechtskom-
mission vom 3. April 1998271, 

 eingedenk dessen, dass die Internationalen Menschen-
rechtspakte272 die ersten allumfassenden und rechtsverbind-
lichen internationalen Verträge auf dem Gebiet der Menschen-
rechte darstellen und zusammen mit der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte273 den Kern der Internationalen Menschen-
rechtscharta bilden, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs274 
über den Stand des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, 
soziale und kulturelle Rechte, des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte und der Fakultativprotokolle 
zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rech-
te275, 

 unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über wirtschaft-
liche, soziale und kulturelle Rechte und den Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte und erneut erklä-
rend, dass alle Menschenrechte und Grundfreiheiten allgemein 
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander 
verknüpft sind und dass die Förderung und der Schutz einer 
Kategorie von Rechten die Staaten niemals der Verpflichtung 
zur Förderung und zum Schutz der anderen Rechte entheben 
oder davon entbinden darf, 

 in Anerkennung der wichtigen Rolle, die dem Menschen-
rechtsausschuss und dem Ausschuss für wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte im Hinblick auf die Prüfung der von den 
Vertragsstaaten erzielten Fortschritte bei der Erfüllung der in 
den Internationalen Menschenrechtspakten und den Fakul-
tativprotokollen zum Internationalen Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte eingegangenen Verpflichtungen sowie im 
Hinblick auf die Abgabe von Empfehlungen an die Vertrags-
staaten bezüglich der Anwendung dieser Rechtsakte zukommt, 

 1. bekräftigt die Bedeutung der Internationalen Men-
schenrechtspakte als wesentliche Bestandteile der internationa-

 
271 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supple-
ment No. 3 (E/1998/23), Kap. II, Abschnitt A. 
272 Resolution 2200 A (XXI), Anlage. 
273 Resolution 217 A (III). 
274 A/54/277 und Korr.1. 
275 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage, und Resolution 44/128, Anlage. 

len Bemühungen um die Förderung der allgemeinen Achtung 
und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten; 

 2. appelliert nachdrücklich an alle Staaten, soweit nicht 
bereits geschehen, Vertragsparteien des Internationalen Paktes 
über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und des In-
ternationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte zu 
werden sowie den Fakultativprotokollen zum Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte beizutreten und die 
in Artikel 41 des Paktes vorgesehene Erklärung abzugeben; 

 3. bittet die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen 
für Menschenrechte, verstärkt systematische Anstrengungen zu 
unternehmen, um die Staaten zu ermutigen, Vertragsparteien 
der Internationalen Menschenrechtspakte zu werden, und die-
sen Staaten auf Ersuchen über das Programm für Beratende 
Dienste auf dem Gebiet der Menschenrechte bei der Ratifika-
tion der Pakte und der Fakultativprotokolle zum Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte beziehungsweise 
beim Beitritt zu diesen Rechtsakten behilflich zu sein; 

 4. hebt hervor, wie wichtig es ist, dass die Vertragsstaa-
ten ihre Verpflichtungen aus dem Internationalen Pakt über 
wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte und dem Interna-
tionalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte sowie ge-
gebenenfalls den Fakultativprotokollen zum Internationalen 
Pakt über bürgerliche und politische Rechte genauestens ein-
halten; 

 5. betont, dass es wichtig ist, eine Aushöhlung der Men-
schenrechte durch die Außerkraftsetzung von Verpflichtungen 
zu vermeiden, und unterstreicht die Notwendigkeit der genauen 
Beachtung der vereinbarten Voraussetzungen und Verfahren 
für eine Außerkraftsetzung gemäß Artikel 4 des Internationalen 
Paktes über bürgerliche und politische Rechte, wobei zu be-
rücksichtigen ist, dass die Vertragsstaaten in Notstandssituatio-
nen möglichst ausführliche Informationen vorlegen sollen, da-
mit festgestellt werden kann, ob die unter diesen Umständen 
ergriffenen Maßnahmen gerechtfertigt und angemessen sind; 

 6. ermutigt die Vertragsstaaten, zu erwägen, den Umfang 
der etwaigen Vorbehalte, die sie gegen die Internationalen 
Menschenrechtspakte einlegen, zu begrenzen, diese so genau 
und eng gefasst wie möglich zu formulieren und sicherzustel-
len, dass sie mit dem Ziel und Zweck des betreffenden Vertra-
ges nicht unvereinbar sind oder auf andere Weise im Wider-
spruch zum Völkerrecht stehen; 

 7. ermutigt die Vertragsstaaten außerdem, etwaige Vor-
behalte, die sie gegen die Bestimmungen der Internationalen 
Menschenrechtspakte und der Fakultativprotokolle zum Inter-
nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte einge-
legt haben, regelmäßig im Hinblick auf ihre mögliche Zurück-
ziehung zu überprüfen; 

 8. nimmt mit Genugtuung Kenntnis von dem Jahresbe-
richt, den der Menschenrechtsausschuss der Generalversamm-
lung auf ihrer vierundfünfzigsten Tagung vorgelegt hat276, und 
 
276 Offizielles Protokoll der Generalversammlung, Vierundfünfzigste Tagung, 
Beilage 40 (A/54/40). 




